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6. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Thüringer Gesetz zu dem Zweiundzwanzigsten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit Artikel 1 des vorliegenden Gesetzes erfolgt die Transformation des 
Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags in Landesrecht. 
Der Thüringer Ministerpräsident hat den Zweiundzwanzigsten Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag am 26. Oktober 2018 unterzeichnet.

Die Änderungen des Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaats-
vertrags betreffen den Rundfunkstaatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag 
und den Deutschlandradio-Staatsvertrag. Es erfolgt die Novellierung 
des Telemedienauftrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ins-
besondere wird festgeschrieben, dass der Schwerpunkt der öffentlich-
rechtlichen Online-Angebote im audiovisuellen Bereich liegen muss. Zu-
dem wird eine Flexibilisierung der Verweildauerfristen auf in der Regel 
30 Tage statt bisher sieben Tage vorgenommen. Schließlich ist künftig 
eine paritätisch besetzte Schlichtungsstelle bei Streitigkeiten zwischen 
Verlegern und Rundfunk vorgesehen.

Artikel 2 sieht das Inkrafttreten des Zweiundzwanzigsten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrags am 1. Mai 2019 vor. Nach Artikel 77 Abs. 2 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen bedürfen Staatsverträge der Zu-
stimmung des Landtags.

B. Lösung

Erlass des Thüringer Gesetzes zu dem Zweiundzwanzigsten Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag, mit dem die Zustimmung des Landtags zu die-
sem Staatsvertrag erfolgt.

C. Alternativen

Keine. 

Das Thüringer Gesetz zu dem Zweiundzwanzigsten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag muss rechtzeitig vor dem 1. Mai 2019 in Kraft treten, 
weil der Zweiundzwanzigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag nach sei-
nem Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos wird, sofern nicht bis zum 
30. April 2019 alle Ratifikationsurkunden der Länder bei der Staatskanz-
lei des Vorsitzlandes der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt sind. 
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D. Kosten

Mit dem Inkrafttreten des Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrags entstehen keine Kosten im Landeshaushalt.

E. Zuständigkeit

Federführend ist die Staatskanzlei.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Diezel
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 22. Januar 2019

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des

"Thüringer Gesetzes zu dem Zweiundzwanzigsten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen am 
30./31. Januar/1. Februar 2019.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Thüringer Gesetz zu dem Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Dem am 26. Oktober 2018 in Hamburg vom Freistaat Thü-
ringen unterzeichneten Zweiundzwanzigsten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württem-
berg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land 
Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien 
und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem 
Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sach-
sen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Frei-
staat Thüringen wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird 
nachstehend veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Arti-
kel 2 Abs. 2 Satz 1 in Kraft tritt, wird von der Präsidentin 
des Landtags im Gesetz- und Verordnungsblatt für den 
Freistaat Thüringen bekannt gemacht.
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Zweiundzwanzigster Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrags

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Einundzwanzigsten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 5. bis 18. Dezember 2017, wird 
wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) In der Angabe zu § 11 d wird das Wort "Telemedi-
en" durch das Wort "Telemedienangebote" ersetzt.

b) In der Angabe zu § 11 f werden die Wörter "sowie 
neue oder veränderte Telemedien" gestrichen.

c) Nach der Angabe zu § 64 wird folgende Angabe an-
gefügt:

"§ 65 Übergangsbestimmung für Telemedienkon-
zepte"

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 19 wird wie folgt neu gefasst:

"19. unter öffentlich-rechtlichen Telemedienangebo-
ten zu verstehen: von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
dem ZDF und dem Deutschlandradio jeweils 
nach Maßgabe eines nach § 11 f Abs. 4 durch-
geführten Verfahrens angebotene Telemedien, 
die journalistisch-redaktionell veranlasst und 
journalistisch-redaktionell gestaltet sind, Bild, 
Ton, Bewegtbild, Text und internetspezifische 
Gestaltungsmittel enthalten können und diese 
miteinander verbinden."

b) Nummer 20 wird aufgehoben.

3. In § 11 a Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "Telemedien" 
durch das Wort "Telemedienangebote" ersetzt.

4. § 11 d wird wie folgt neu gefasst:

"§ 11 d 
Telemedienangebote

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandra-
dio bieten Telemedienangebote nach Maßgabe des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 19 an.

(2) Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst insbesondere
1. Sendungen ihrer Programme auf Abruf vor und 

nach deren Ausstrahlung sowie eigenständige au-
diovisuelle Inhalte,

2. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von euro-
päischen Werken angekaufter Spielfilme und ange-
kaufter Folgen von Fernsehserien, die keine Auf-
tragsproduktionen sind, bis zu dreißig Tage nach 
deren Ausstrahlung, wobei die Abrufmöglichkeit 
grundsätzlich auf Deutschland zu beschränken ist,

3. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von Groß-
ereignissen gemäß § 4 Abs. 2 sowie von Spielen 
der 1. und 2. Fußball-Bundesliga bis zu sieben 
Tage danach,

4. zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informie-
renden, bildenden und kulturellen Telemedien.

Im Übrigen bleiben Angebote nach Maßgabe der 
§§ 16 a bis 16 e unberührt.

(3) Durch die zeitgemäße Gestaltung der Telemedien-
angebote soll allen Bevölkerungsgruppen die Teilha-
be an der Informationsgesellschaft ermöglicht, Orien-
tierungshilfe geboten, Möglichkeiten der interaktiven 
Kommunikation angeboten sowie die technische und in-
haltliche Medienkompetenz aller Generationen und von 
Minderheiten gefördert werden. Diese Gestaltung der 
Telemedienangebote soll die Belange von Menschen 
mit Behinderungen besonders berücksichtigen, insbe-
sondere in Form von Audiodeskription, Bereitstellung 
von Manuskripten oder Telemedien in leichter Sprache.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandra-
dio bieten ihre Angebote in möglichst barrierefrei zu-
gänglichen elektronischen Portalen an und fassen ihre 
Programme unter elektronischen Programmführern 
zusammen. Soweit dies zur Erreichung der Zielgrup-
pe aus journalistisch-redaktionellen Gründen geboten 
ist, können sie Telemedien auch außerhalb des dafür 
jeweils eingerichteten eigenen Portals anbieten. Die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sollen 
ihre Telemedien, die aus journalistisch-redaktionellen 
Gründen dafür geeignet sind, miteinander vernetzen, 
insbesondere durch Verlinkung. Sie sollen auch auf In-
halte verlinken, die Einrichtungen der Wissenschaft und 
Kultur anbieten und die aus journalistisch-redaktionel-
len Gründen für die Telemedienangebote geeignet sind.
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(5) Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten:
1. Werbung und Sponsoring,
2. das Angebot auf Abruf von angekauften Spielfil-

men und angekauften Folgen von Fernsehserien, 
die keine Auftragsproduktionen sind mit Ausnah-
me der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 genannten euro-
päischen Werke,

3. eine flächendeckende lokale Berichterstattung,
4. die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufge-

führten Angebotsformen.

(6) Werden Telemedien von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem 
ZDF oder dem Deutschlandradio außerhalb des von 
ihnen jeweils eingerichteten eigenen Portals verbrei-
tet, sollen sie für die Einhaltung des Absatzes 5 Nr. 1 
Sorge tragen. Durch die Nutzung dieses Verbreitungs-
wegs dürfen sie keine Einnahmen durch Werbung und 
Sponsoring erzielen.

(7) Die Telemedienangebote dürfen nicht presseähn-
lich sein. Sie sind im Schwerpunkt mittels Bewegt-
bild oder Ton zu gestalten, wobei Text nicht im Vorder-
grund stehen darf. Angebotsübersichten, Schlagzeilen, 
Sendungstranskripte, Informationen über die jeweili-
ge Rundfunkanstalt und Maßnahmen zum Zweck der 
Barrierefreiheit bleiben unberührt. Unberührt bleiben 
ferner Telemedien, die der Aufbereitung von Inhalten 
aus einer konkreten Sendung einschließlich Hinter-
grundinformationen dienen, soweit auf für die jeweilige 
Sendung genutzte Materialien und Quellen zurückge-
griffen wird und diese Angebote thematisch und inhalt-
lich die Sendung unterstützen, begleiten und aktualisie-
ren, wobei der zeitliche und inhaltliche Bezug zu einer 
bestimmten Sendung im jeweiligen Telemedienange-
bot ausgewiesen werden muss. Auch bei Telemedien 
nach Satz 4 soll nach Möglichkeit eine Einbindung von 
Bewegtbild oder Ton erfolgen. Zur Anwendung der Sät-
ze 1 bis 5 soll von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten und den Spitzenverbänden der Presse eine 
Schlichtungsstelle eingerichtet werden."

5. § 11 e wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

"Die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio erlassen jeweils Satzungen 
oder Richtlinien zur näheren Durchführung ih-
res jeweiligen Auftrags sowie für das Verfahren 
zur Erstellung von Konzepten für Telemedien-
angebote und das Verfahren für neue Teleme-
dienangebote oder wesentliche Änderungen."

bb) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

"Die Satzungen oder Richtlinien sind im Inter-
netauftritt der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder 
des Deutschlandradio zu veröffentlichen."

b) In Absatz 2 wird die Angabe ", erstmals am 1. Ok-
tober 2004," gestrichen.

c) In Absatz 3 wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

"Dabei ist auch darzustellen, in welcher Weise der 
Protokollerklärung aller Länder zu § 11 d Abs. 2 
Rechnung getragen wird."

6. § 11 f wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter "sowie neue 
oder veränderte Telemedien" gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

"(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio konkretisieren die inhaltliche Ausrichtung 
ihrer geplanten Telemedienangebote nach § 11 d 
jeweils in Telemedienkonzepten, die Zielgruppe, 
Inhalt, Ausrichtung, Verweildauer, die Verwen-
dung internetspezifischer Gestaltungsmittel sowie 
die Maßnahmen zur Einhaltung des § 11 d Abs. 7 
Satz 1 näher beschreiben. Es sind angebotsabhän-
gige differenzierte Befristungen für die Verweildau-
ern vorzunehmen mit Ausnahme der Archive nach 
§ 11 d Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, die unbefristet zulässig 
sind. Sollen Telemedien auch außerhalb des ein-
gerichteten eigenen Portals angeboten werden, 
ist dies zu begründen. Die insoweit vorgesehenen 
Maßnahmen zur Berücksichtigung des Jugendme-
dienschutzes, des Datenschutzes sowie des § 11 d 
Abs. 6 Satz 1 sind zu beschreiben."

c) In Absatz 2 wird das Wort "Telemedien" durch das 
Wort "Telemedienangebote" ersetzt.

d) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst:

"(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio legen in den Satzungen oder Richtlinien 
übereinstimmende Kriterien fest, in welchen Fällen 
ein neues oder die wesentliche Änderung eines Te-
lemedienangebots vorliegt, das nach dem nachste-
henden Verfahren der Absätze 4 bis 7 zu prüfen ist. 
Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, 
wenn die inhaltliche Gesamtausrichtung des Tele-
medienangebots oder die angestrebte Zielgruppe 
verändert wird. Das Verfahren der Absätze 4 bis 7 
bezieht sich bei wesentlichen Änderungen allein auf 
die Abweichungen von den bisher veröffentlichten 
Telemedienkonzepten.

(4) Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 
oder die wesentliche Änderung eines bestehenden 
Telemedienangebots nach Absatz 3 geplant, hat 
die Rundfunkanstalt gegenüber ihrem zuständigen 
Gremium darzulegen, dass das geplante, neue Te-
lemedienangebot oder die wesentliche Änderung 
vom Auftrag umfasst ist. Es sind Aussagen darü-
ber zu treffen,
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1. inwieweit das neue Telemedienangebot oder die 
wesentliche Änderung den demokratischen, so-
zialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesell-
schaft entspricht,

2. in welchem Umfang durch das neue Teleme-
dienangebot oder die wesentliche Änderung in 
qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wett-
bewerb beigetragen wird und

3. welcher finanzielle Aufwand für das neue Te-
lemedienangebot oder die wesentliche Ände-
rung erforderlich ist.

Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen 
frei zugänglichen Telemedienangebote, die Auswir-
kungen auf alle relevanten Märkte des geplanten, 
neuen Telemedienangebots oder der wesentlichen 
Änderung sowie jeweils deren meinungsbilden-
de Funktion angesichts bereits vorhandener ver-
gleichbarer frei zugänglicher Telemedienangebo-
te, auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu 
berücksichtigen."

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "oder veränderten 
Angebots" durch die Wörter "Telemedienange-
bots oder einer wesentlichen Änderung" ersetzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter "marktlichen Aus-
wirkungen" durch die Wörter "Auswirkungen auf 
alle relevanten Märkte" ersetzt.

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "oder veränderten 
Angebots" durch die Wörter "Telemedienange-
bots oder einer wesentlichen Änderung" ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter "oder veränderte 
Angebot" durch die Wörter "Telemedienange-
bot oder die wesentliche Änderung" ersetzt.

g) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

"Nach Abschluss des Verfahrens nach den Ab-
sätzen 5 und 6 und nach Prüfung durch die für 
die Rechtsaufsicht zuständige Behörde ist die 
Beschreibung des neuen Telemedienangebots 
oder der wesentlichen Änderung im Internetauf-
tritt der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des 
Deutschlandradio zu veröffentlichen."

bb) Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt:

"In den amtlichen Verkündungsblättern der be-
troffenen Länder ist zugleich auf die Veröffent-
lichung im Internetauftritt der jeweiligen Rund-
funkanstalt hinzuweisen."

7. Nach § 64 wird folgender § 65 angefügt:

"§ 65 
Übergangsbestimmung für Telemedienkonzepte

Die zum 1. Mai 2019 nach § 11 f Abs. 7 veröffentlich-
ten Telemedienkonzepte bleiben unberührt."

8. Die Anlage (zu § 11 d Abs. 5 Satz 4 des Rundfunk-
staatsvertrags) wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort "Satz" durch das 
Wort "Nr." ersetzt.

b) In Nummer 1 wird das Wort "Anzeigenportale" durch 
das Wort "Anzeigenrubriken" ersetzt.

c) In Nummer 3 wird das Wort "Preisvergleichspor-
tale" durch das Wort "Preisvergleichsrubriken" er-
setzt.

d) In Nummer 4 werden die Wörter "Bewertungspor-
tale für" durch die Wörter "Rubriken für die Bewer-
tung von" ersetzt.

e) Nummer 6 wird wie folgt neu gefasst:

"6. Ratgeberrubriken ohne Bezug zu Sendungen,".

f) Nummer 12 wird wie folgt neu gefasst:

"12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und 
Verlinkungen, die unmittelbar zu Kaufaufforde-
rungen führen mit der Ausnahme von Verlin-
kungen auf eigene audiovisuelle Inhalte kom-
merzieller Tochtergesellschaften,".

g) Nummer 13 wird wie folgt neu gefasst:

"13. Musikdownload von kommerziellen Fremdpro-
duktionen; dies gilt nicht, soweit es sich um ein 
zeitlich befristetes aktionsbezogenes Angebot 
zum Download von Musiktiteln handelt,".

h) In Nummer 14 werden die Wörter "ohne Sendungs-
bezug" durch die Wörter "ohne Bezug zu einer Sen-
dung" ersetzt.

i) Nummer 15 wird wie folgt neu gefasst:

"15. Fotodownload ohne Bezug zu einer Sendung,".

j) In Nummer 16 wird das Wort "sendungsbezogene" 
durch die Wörter "auf eine Sendung bezogene" er-
setzt.

k) In Nummer 17 Satz 1 werden die Wörter "ohne 
Sendungsbezug" durch die Wörter "ohne Bezug 
zu Sendungen" ersetzt.
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Artikel 2 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staats-
vertrages sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschrif-
ten maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Mai 2019 in Kraft. 
Sind bis zum 30. April 2019 nicht alle Ratifikationsurkun-
den bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister-
präsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkstaatsvertrags in der Fassung, die sich aus Artikel 1 
ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Winfried Kretschmann

Für den Freistaat Bayern: 
München, den 18.10.2018 
Markus Söder

Für das Land Berlin: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Michael Müller

Für das Land Brandenburg: 
Potsdam, den 26.10.2018 
D. Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen: 
Bremen, den 26.10.2018 
C. Sieling

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Peter Tschentscher

Für das Land Hessen: 
Wiesbaden, den 15.10.2018 
Volker Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Armin Laschet

Für das Land Rheinland-Pfalz: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Malu Dreyer

Für das Saarland: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Tobias Hans

Für den Freistaat Sachsen: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Michael Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Daniel Günther

Für den Freistaat Thüringen: 
Hamburg, den 26.10.2018 
Bodo Ramelow

Protokollerklärung aller Länder zu § 11 d Abs. 2 des Rund-
funkstaatsvertrags

Im Anschluss an die Protokollerklärungen zu § 6 des 
Rundfunkstaatsvertrags im Rahmen des 12. Rundfun-
känderungsstaatsvertrags und zu § 11 e Abs. 3 des 
Rundfunkstaatsvertrags im Rahmen des 19. Rundfun-
känderungsstaatsvertrags betonen die Länder erneut die 
Notwendigkeit fairer Vertragsbedingungen zwischen ARD 
und ZDF einerseits und der Film- und Medienprodukti-
onswirtschaft andererseits. Die Film- und Medienproduk-
tionswirtschaft leistet einen bedeutenden Beitrag zur ho-
hen Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vor dem 
Hintergrund der kontinuierlich wachsenden Bedeutung von 
Abrufangeboten im Internet ist es geboten, die derzeitigen 
Vertragsbedingungen in einer Weise anzupassen, die der 
Film- und Medienproduktionswirtschaft unter Berücksich-
tigung einer Rechteverteilung eine angemessene Finan-
zierung der Produktionen sichert, die sie für ARD und ZDF 
auch zur Nutzung im Internet liefert. ARD und ZDF werden 
daher gebeten, die Vertragsbedingungen insbesondere 
hinsichtlich der Telemedienangebote zu aktualisieren und, 
soweit dies mit den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit vereinbar ist, zu verbessern.
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Begründung zum Landesgesetz:

A. Allgemeines

Der vom Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen am 26. Okto-
ber 2018 unterzeichnete Zweiundzwanzigste Rundfunkänderungsstaats-
vertrag bedarf nach Artikel 77 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen der Zustimmung des Landtags.

Mit dem Beschluss des vorliegenden Landesgesetzes erfolgt die Zu-
stimmung zum Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1:

§ 1 beinhaltet die Zustimmung des Landtags zum Zweiundzwanzigsten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag und bestimmt dessen Veröffentlichung.

Zu § 2:

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes.

Absatz 2 regelt die Bekanntmachung des Inkrafttretens des Zweiund-
zwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für den Freistaat Thüringen. Dies ist erforderlich, damit 
erkennbar wird, dass die Voraussetzung für das Inkrafttreten des Zwei-
undzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags nach seinem Ar-
tikel 2 Abs. 2 erfüllt ist und dieser am 1. Mai 2019 in Kraft treten wird.

Nach Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Zweiundzwanzigsten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrags sind bis zum 30. April 2019 alle Ratifikationsurkunden 
bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
zu hinterlegen, ansonsten wird der Zweiundzwanzigste Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag gegenstandslos. In diesem Fall würde auch das Zu-
stimmungsgesetz zu diesem Staatsvertrag gegenstandslos werden.
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Begründung zum Staatsvertrag:

A. Allgemeines

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben vom 
15. bis 26. Oktober 2018 den Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag unterzeichnet. Durch Artikel 1 wird der Rundfunkstaats-
vertrag geändert.

Mit der Änderung der Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrags, die den 
öffentlich-rechtlichen Telemedienauftrag betreffen, erfolgt die notwendi-
ge Anpassung an den technologischen Fortschritt im Internet, der sich 
aus einem geänderten Nutzungsbedürfnis und einem geänderten Nut-
zungsverhalten ergibt. Auf diese tatsächlichen Änderungen reagierten die 
Länder bereits, indem sie auf der Grundlage der Beschlüsse der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 23. bis 25. Oktober 
2013 und vom 15. bis 17. Oktober 2014 ein gemeinsames Jugendange-
bot der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
und des ZDF auf der Grundlage des Neunzehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrags vom 1. Oktober 2016 beauftragten. In diesem Zusam-
menhang beauftragten die Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder die Rundfunkkommission zudem damit, einen Entwurf für ei-
nen zeitgemäßen Telemedienauftrag von ARD, ZDF und Deutschland-
radio vorzulegen. Diesem Anliegen dient der vorliegende Staatsvertrag.

Vor dem Hintergrund der ständigen und der aktuellen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zur Funktion des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks (vergleiche zuletzt BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2018 - 1 BvR 
1675/16, 745/17, 836/17, 981/17) ist die Novellierung des Telemedien-
auftrags in der Form des Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrags verfassungsrechtlich insbesondere aufgrund neuer Tech-
nologien und der Digitalisierung der Medien erforderlich und begründet. 
Das Bundesverfassungsgericht betont die Bedeutung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks gerade auch unter diesen veränderten Rahmen-
bedingungen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe die Aufgabe, als 
Gegengewicht zu den privaten Rundfunkanbietern ein Leistungsange-
bot hervorzubringen, das einer anderen Entscheidungsrationalität als 
der der ökonomischen Anreize folge und damit eigene Möglichkeiten 
der Programmgestaltung eröffne. Er habe so zu inhaltlicher Vielfalt bei-
zutragen, wie sie allein über den freien Markt nicht gewährleistet wer-
den könne. Im Nebeneinander von privatem und öffentlich-rechtlichem 
Rundfunk könnten die verschiedenen Entscheidungsrationalitäten auf-
einander einwirken. Diese Wirkungsmöglichkeiten gewönnen zusätzli-
ches Gewicht dadurch, dass die neuen Technologien eine Vergrößerung 
und Ausdifferenzierung des Angebots und der Verbreitungsformen und 
-wege gebracht sowie neuartige programmbezogene Dienstleistungen 
ermöglicht hätten (vergleiche BVerfG a.a.O., Rdnr. 77 f).

Hierzu führt das Bundesverfassungsgericht weiter aus:

"Dieses Leistungsangebot wird durch die Entwicklung der Kommuni-
kationstechnologie und insbesondere die Informationsverbreitung über 
das Internet weiterhin nicht infrage gestellt (vergleiche BVerfGE 57, 
295 (322 f.); 73, 118 (160); 95, 163 (173); 119, 181 (217); 136, 9 (28 
Rdnr. 29)). Allein der Umstand eines verbreiterten Angebots privaten 
Rundfunks und einer Anbietervielfalt führt für sich noch nicht zu Quali-
tät und Vielfalt im Rundfunk. Die Digitalisierung der Medien und insbe-
sondere die Netz- und Plattformökonomie des Internet einschließlich der 
sozialen Netzwerke begünstigen - im Gegenteil - Konzentrations- und 
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Monopolisierungstendenzen bei Anbietern, Verbreitern und Vermittlern 
von Inhalten. Sind Angebote zum größten Teil werbefinanziert, fördern 
sie den publizistischen Wettbewerb nicht unbedingt; auch im Internet 
können die für die Werbewirtschaft interessanten größeren Reichwei-
ten nur mit den massenattraktiven Programmen erreicht werden. Hinzu 
kommt die Gefahr, dass - auch mit Hilfe von Algorithmen - Inhalte ge-
zielt auf Interessen und Neigungen der Nutzerinnen und Nutzer zuge-
schnitten werden, was wiederum zur Verstärkung gleichgerichteter Mei-
nungen führt. Solche Angebote sind nicht auf Meinungsvielfalt gerichtet, 
sondern werden durch einseitige Interessen oder die wirtschaftliche Rati-
onalität eines Geschäftsmodells bestimmt, nämlich die Verweildauer der 
Nutzer auf den Seiten möglichst zu maximieren und dadurch den Wer-
bewert der Plattform für die Kunden zu erhöhen. Insoweit sind auch Er-
gebnisse in Suchmaschinen vorgefiltert und teils werbefinanziert, teils 
von "Klickzahlen" abhängig. Zudem treten verstärkt nicht-publizistische 
Anbieter ohne journalistische Zwischenaufbereitung auf.

Dies alles führt zu schwieriger werdender Trennbarkeit zwischen Fak-
ten und Meinung, Inhalt und Werbung sowie zu neuen Unsicherheiten 
hinsichtlich Glaubwürdigkeit von Quellen und Wertungen. Der einzelne 
Nutzer muss die Verarbeitung und die massenmediale Bewertung über-
nehmen, die herkömmlich durch den Filter professioneller Selektionen 
und durch verantwortliches journalistisches Handeln erfolgt. Angesichts 
dieser Entwicklung wächst die Bedeutung der dem beitragsfinanzierten 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegenden Aufgabe, durch authenti-
sche, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen 
auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das 
Sensationelle nicht in den Vordergrund zu rücken, vielmehr ein vielfalts-
sicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu bilden" 
(BVerfG a.a.O., Rdnr. 79 f., m.w.N.).

In diesem Zusammenhang verweist das Bundesverfassungsgericht auch 
auf die hohe Anschlussdichte der Haushalte an das Internet und die Aus-
stattung mit PCs, Laptops, Notebooks, Tablet-PCs und Smartphones 
(BVerfG a.a.O., Rdnr. 82).

Das Bundesverfassungsgericht stellt ferner fest (BVerfG a.a.O, Rdnr. 
98), dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einschließlich der Teleme-
dienangebote ein Angebot aufweise, das so auf dem freien Markt nicht 
erhältlich sei. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk beschränke sich auf ei-
nen minimalen Teil an Werbung. Privater Rundfunk hingegen gehe mit 
der Zulassung deutlich gesteigerter Werbefinanzierung einher. Entgelt-
pflichtige Vollprogramme kosteten deutlich mehr, andere entgeltpflichti-
ge Programme hingegen erfassten lediglich Sparten und böten nur ei-
nen Ausschnitt aus dem Leistungsspektrum des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks. Vor diesem Hintergrund stehe dem Rundfunkbeitrag auch 
bei Belastung mit der vollen Höhe des Rundfunkbeitrags eine äquiva-
lente Leistung gegenüber.

Neben der vorstehend dargelegten Verfassungsrechtslage in Deutsch-
land sind bei der staatsvertraglichen Definition des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks unionsrechtliche Bedingungen zu berücksichtigen. Durch die 
Mitteilung der Europäischen Kommission über die Anwendung der Vor-
schriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
vom 27. Oktober 2009 (2009/C 257/01) stellt die Europäische Kommis-
sion Anforderungen auf, die die Mitgliedstaaten prozedural und materi-
ellrechtlich bei der Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu be-
rücksichtigen haben. Die prozeduralen Anforderungen (KOM, a.a.O., 
Rdnr. 87) wurden unter anderem wie folgt eingehalten:
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Zur Erarbeitung des novellierten Telemedienauftrags wurden länderin-
terne Abstimmungen im Zeitraum vom 15. September 2016 bis 14. Juni 
2018 durchgeführt. Dabei fanden Beratungen mit fachlich Betroffenen 
sowie eine öffentliche Online-Konsultation im Zeitraum vom 2. Juni bis 
zum 7. Juli 2017 statt. Es wurden insgesamt 64 Stellungnahmen von 
Rundfunkanstalten sowie von Gremien der Rundfunkanstalten, Einrich-
tungen der Zivilgesellschaft, Verbänden und Unternehmen der Medien-
wirtschaft, aus der Wissenschaft und von Privatpersonen eingereicht. 
Die Stellungnahmen wurden im Internetauftritt der Staatskanzlei des 
Landes Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Nach länderinterner Auswertung 
der eingegangenen Stellungnahmen fanden am 14. Juli 2017 und am 
8. August 2017 Fachgespräche mit Rundfunkanstalten und betroffenen 
Verbänden statt. Am 31. Januar 2018 erörterte die Rundfunkkommissi-
on auf der Ebene der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Län-
der mit Intendanten der Rundfunkanstalten und mit Vertretern der Allianz 
Deutscher Produzenten Film und Fernsehen das Thema der angemes-
senen Verweildauer sowie der Vertrags- und Finanzierungsgestaltung 
bei den Online-Rechten von Film- und Medienproduktionen. Abschlie-
ßend wurde zur Frage der Presseähnlichkeit von öffentlich-rechtlichen 
Telemedienangeboten auf der Grundlage von Beratungen von Vertre-
tern der Länder, der Rundfunkanstalten und der Zeitungsverlage eine 
staatsvertragliche Regelung zu § 11 d Abs. 7 erarbeitet, die in den von 
den Regierungschefinnen und Regierungschefs am 14. Juni 2018 be-
schlossenen Staatsvertragsentwurf aufgenommen wurde.

Neben den erwähnten prozeduralen Anforderungen erwartet die Europä-
ische Kommission von den Mitgliedstaaten materiellrechtlich, dass der 
öffentlich-rechtliche Auftrag so genau wie möglich definiert wird. Aus der 
Definition sollte unmissverständlich hervorgehen, ob der Mitgliedstaat 
eine bestimmte Tätigkeit des betrauten Anbieters in den öffentlich-recht-
lichen Auftrag aufnehmen will oder nicht (KOM, a.a.O., Rdnr. 45). Eine 
klare Festlegung der unter den öffentlich-rechtlichen Auftrag fallenden 
Tätigkeiten sei auch wichtig, damit die privaten Anbieter ihre Tätigkeiten 
planen könnten (KOM, a.a.O.; Rdnr. 46). Im Zusammenhang mit der De-
finition des öffentlich-rechtlichen Auftrags beschränke sich die Rolle der 
Europäischen Kommission darauf, diese Definition auf offensichtliche 
Fehler zu prüfen. Ein offensichtlicher Fehler liege vor, wenn der Auftrag 
Tätigkeiten umfasse, bei denen realistischerweise nicht davon ausge-
gangen werden könne, dass sie der "Befriedigung der demokratischen, 
sozialen und kulturellen Bedürfnisse jeder Gesellschaft" dienen (KOM, 
a.a.O., Rdnr. 48). Durch den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 
1. Juni 2009 ist den Rundfunkanstalten ein Auftrag erteilt worden, der 
die Entscheidung der Europäischen Kommission vom 24. April 2007 
über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutsch-
land umsetzte (K (2007) 1761 endg., "Beihilfekompromiss"). Der in die-
ser Entscheidung allgemein und speziell auch für die Telemedienange-
bote zwischen der Europäischen Kommission und der Bundesrepublik 
Deutschland geschlossene Kompromiss zur Definition des öffentlich-
rechtlichen Auftrags wird durch den Zweiundzwanzigsten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag nicht tangiert. Es wird vielmehr eine zusätzliche 
Präzisierung vorgenommen, die die Anforderungen der vorstehend dar-
gestellten Vorgaben der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 
27. Oktober 2009 erfüllt, indem sie dem seit Abschluss des Beihilfekom-
promisses im Jahr 2007 eingetretenen technologischen und inhaltlichen 
Wandel des Internet Rechnung trägt. Exemplarisch für diesen Wandel 
ist insbesondere die Tatsache, dass die für die aktuelle Nutzung des In-
ternet charakteristische mobile Endgerätegattung der Smartphones im 
Jahr 2007 technologisch nicht ausgereift und daher bei den Nutzern nur 
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in sehr geringer Stückzahl vorhanden war. Auch die dafür notwendigen 
hochleistungsfähigen Mobilfunkfrequenzen standen noch nicht zur Ver-
fügung, ebenso wenig die zunehmende Verbreitung von W-LAN-Netzen. 
Das erst mit der sukzessiven Verbreitung der Smartphones einherge-
hende vielfältige Inhalteangebot (insbesondere Apps, Social-Media-Platt-
formen und interaktive Kommunikationsdienste) war demzufolge nicht 
vorhanden. Ebenso hat sich das Nutzungsbedürfnis und Nutzungsver-
halten bei der stationären Internetnutzung durch den Ausbau hochleis-
tungsfähiger Breitbandnetze geändert, zum Beispiel hinsichtlich der Ab-
rufangebote für Filme und Serien (vergleiche VAUNET, Mediennutzung 
in Deutschland, S. 24; Marktanalyse vom 25.7.2018 https://www.vau.
net/pressemitteilungen). Würde angesichts der erheblich geänderten 
Sachlage eine Änderung des Telemedienauftrags nicht vorgenommen, 
könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk dem ihm durch den Rundfunk-
staatsvertrag in Einklang mit der Entscheidung der Europäischen Kom-
mission (K (2007) 1761 endg.) erteilten Auftrag nicht mehr gerecht wer-
den. Technologisch und inhaltlich überholte Telemedienangebote würden 
nicht mehr den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen. Die "Befrie-
digung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse jeder 
Gesellschaft" wäre hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen Telemedienan-
gebote im Hochtechnologieland Bundesrepublik Deutschland, welches 
eine umfassende Internetnutzung für alle Bevölkerungsschichten und 
alle Generationen aufweist (vergleiche ARD/ZDF-Onlinestudie 2017: 
Neun von zehn Deutschen online, Media Perspektiven 2017, S. 434 ff.) 
auf der Grundlage eines Auftrags, dessen Regelungsgehalt auf einer 
mehr als elf Jahre alten Sachlage beruht, nicht mehr hinreichend ge-
währleistet. Für die Bundesrepublik Deutschland stellen aktuelle wissen-
schaftliche Analysen fest, dass insbesondere durch die Nutzung und die 
fortwährende schnelle Entwicklung des Internet eine "tiefgreifende Me-
diatisierung aller Lebensbereiche" stattfinde, die gesellschaftliche und 
kulturelle Konsequenzen nach sich zögen (Hans-Bredow-Institut, Zur 
Entwicklung der Medien in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 
2013 und 2016, Wissenschaftliches Gutachten zum Medien- und Kom-
munikationsbericht der Bundesregierung, Februar 2017, S. 199 ff). Vor 
diesem Hintergrund seien Medien nicht nur ein von außen hinzugefüg-
tes Instrument, mit dem bestimmte kommunikative Funktionen in einem 
Lebensbereich komfortabler und schneller erfüllt werden könnten. Viel-
mehr basierten heute so gut wie alle Lebensbereiche schon von vorn-
herein auch auf mediengestützten Prozessen, die kaum wegzudenken 
seien (Hans-Bredow-Institut, a.a.O.). Diese wissenschaftlichen Befun-
de und Trends, die für die Art und Weise der Mediennutzung in Deutsch-
land aktuell und voraussichtlich langfristig zu berücksichtigen sind, korre-
spondieren vollinhaltlich mit den vorstehend zitierten Feststellungen des 
Bundesverfassungsgerichts in dem Urteil vom 18. Juli 2018 zur Funkti-
on des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet.

Der Zweiundzwanzigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag beachtet in 
seiner Gesamtheit und in seinen einzelnen Regelungen sowohl die Ver-
fassungsrechtslage als auch die erwähnten unionsrechtlichen Maßga-
ben. Die Befriedigung der sozialen, kulturellen und demokratischen Be-
dürfnisse der Gesellschaft wird in Bezug auf das Telemediengebot des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch ein zeitgemäßes Leistungsange-
bot gesichert. Dies entspricht der verfassungsrechtlichen Bestands- und 
Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sicherge-
stellt wird durch den Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag zugleich, dass die Rundfunkbeitragszahler auch weiterhin das 
vom Bundesverfassungsgericht für die Belastung mit dem Rundfunkbei-
trag geforderte Äquivalent erhalten.
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B. Zu den einzelnen Artikeln

I. 
Begründung zu Artikel 1 

Änderung des Rundfunkstaatsvertrags

Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Nummer 1

Nummer 1 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwen-
dig werdenden Anpassungen des Inhaltsverzeichnisses.

Zu Nummer 2

Die Neufassung des § 2 Abs. 2 Nr. 19 enthält eine Definition des Begriffs 
der öffentlich-rechtlichen Telemedienangebote. Die öffentlich-rechtlichen 
Telemedienangebote sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auf der 
Grundlage eines nach § 11 f Abs. 4 durchgeführten Verfahrens beruhen. 
Sie sind journalistisch-redaktionell veranlasst und journalistisch-redakti-
onell gestaltet. Sie können Bild, Ton, Bewegtbild, Text und internetspe-
zifische Gestaltungsmittel enthalten und diese miteinander verbinden. 
Damit wird klargestellt, dass sie auch aus einzelnen dieser Gestaltungs-
elemente bestehen können. Mit dem neu eingeführten Begriff der inter-
netspezifischen Gestaltungsmittel wird zum Ausdruck gebracht, dass 
die öffentlich-rechtlichen Telemedienangebote dynamisch an die tech-
nische Entwicklung im Internet angepasst werden können und sollen. 
In Betracht kommt eine Vielzahl spezifischer Darstellungsformen, wie 
zum Beispiel multimediale Darstellung, Unterstützungen durch Such-
vorschläge, Verlinkungen, Live-Aktualisierung, Animationen, Individu-
alisierungen und Personalisierungen, zeitsouveräne Nutzung von Me-
dieninhalten und andere Möglichkeiten der Video- und Audionutzung, 
Audiodeskription, Untertitelung oder interaktive Elemente.

Die bislang in § 2 Abs. 2 Nr. 20 enthaltene Definition des "presseähnli-
chen Angebots" wird durch die umfassende Neuregelung des Verbots 
presseähnlicher Telemedienangebote in § 11 d Abs. 7 ersetzt und da-
her aufgehoben. 

Zu Nummer 3

Die Änderung berücksichtigt die durch Nummer 2 erfolgte neue Definition.

Zu Nummer 4

Die Überschrift wird der durch Nummer 2 erfolgten neuen Definition an-
gepasst. Mit dem in Absatz 1 angefügten Halbsatz wird anstelle des bis-
herigen Begriffs "Telemedien" der Begriff "Telemedienangebote" verwen-
det und auf die neue Definition des § 2 Abs. 2 Nr. 19 verwiesen.

In Absatz 2 Satz 1 wird der Umfang des Auftrags der Rundfunkanstalten 
nach Absatz 1 definiert, wobei das Wort "insbesondere" zum Ausdruck 
bringt, dass die Aufzählung nicht abschließend ist. Nummer 1 erweitert 
den Auftrag auf den Abruf von Sendungen ihrer Programme nicht nur, 
wie bisher, nach, sondern auch vor deren (linearer) Ausstrahlung. Da-
mit können diese Inhalte eine größere Reichweite beim Publikum er-
fahren. Ferner erfolgt eine Erweiterung auf audiovisuelle Inhalte, die ei-
genständig für die Telemedienangebote hergestellt werden und nicht 
bereits Sendungen der Programme darstellen. Die bisherige Befristung 
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des Abrufs der Sendungen ihrer Programme auf sieben Tage nach de-
ren Ausstrahlung entfällt, da dies wegen des geänderten Nutzungsver-
haltens nicht mehr zeitgemäß ist. Nummer 2 erweitert den Auftrag auf 
den Abruf von europäischen Werken angekaufter Spielfilme und ange-
kaufter Folgen von Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen dar-
stellen. Solche Werke waren bisher nicht Gegenstand des Auftrags. Die 
Verweildauer beträgt bis zu dreißig Tage nach der Ausstrahlung, wobei 
die Abrufmöglichkeit grundsätzlich auf Deutschland zu beschränken ist. 
Diese Beschränkung erfolgt, um Rechteinhabern eine Verwertung der 
betreffenden Produktion außerhalb von Deutschland zu ermöglichen. 
Eine Abweichung wird durch das Wort "grundsätzlich" ermöglicht, da 
wegen der Beteiligung der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und des Zweiten Deutschen Fernsehens an Arte 
und 3sat auch eine Abrufmöglichkeit außerhalb von Deutschland in Be-
tracht kommen kann. Durch die Worte "bis zu" wird verdeutlicht, dass 
die Rundfunkanstalten nicht verpflichtet werden, stets eine Verweildauer 
von dreißig Tagen zu gewährleisten. Maßgeblich für die Verweildauer ist 
das Vorhandensein entsprechender Nutzungsrechte, die insbesondere 
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit kürzer als dreißig 
Tage bemessen sein können. Durch Nummer 3 erfolgt eine Erweiterung 
des Auftrags bezüglich der Verweildauer der genannten Großereignisse 
und Fußballspiele auf bis zu sieben Tage. Diese Verweildauer war bisher 
beschränkt auf 24 Stunden. Auch bei dieser Neuregelung wird durch die 
Worte "bis zu" verdeutlicht, dass die Rundfunkanstalten nicht verpflich-
tet werden, stets eine Verweildauer von sieben Tage zu gewährleisten. 
Maßgeblich ist das Vorhandensein entsprechender Nutzungsrechte, die 
insbesondere aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit kür-
zer als sieben Tage bemessen sein können. Nummer 4 beauftragt zeit- 
und kulturgeschichtliche Archive mit informierenden, bildenden und kul-
turellen Telemedien. Mit der Erweiterung auf informierende, bildende und 
kulturelle Telemedien soll für diese, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
auftrag besonders prägende Inhalte, eine Archivfunktion mit Langzeit-
verfügbarkeit entstehen. 

In Absatz 3 wird durch die in Satz 1 eingefügte Hervorhebung der "zeit-
gemäßen Gestaltung" der Telemedienangebote betont, dass sich die Ge-
staltung der Telemedienangebote an der besonderen technologischen 
und inhaltlichen Dynamik des Internets ausrichten soll. Die Erweiterung 
des Auftrags auf "Möglichkeiten der interaktiven Kommunikation" ist er-
forderlich, da dies bisher nicht ausdrücklich beauftragt war, aber insbe-
sondere angesichts des Angebots eigener Chats und Kommentarfunkti-
onen der Rundfunkanstalten sowie der Einbeziehung der sog. "sozialen 
Medien" in die Telemedienangebote im Interesse der Nutzernachfrage 
und Nutzerfreundlichkeit geboten ist. Durch Satz 2 wird für die Gestal-
tung der Telemedienangebote die Berücksichtigung der Belange von 
Menschen mit Behinderungen besonders hervorgehoben, wobei die im 
zweiten Halbsatz nach dem Wort "insbesondere" genannten Angebots-
formen nicht als abschließend zu verstehen sind. Beispielsweise könn-
ten die Belange von Menschen mit Hörbehinderungen etwa auch durch 
Untertitelung oder Gebärdensprache berücksichtigt werden. Auch bei 
diesem Regelungsgegenstand gilt der Grundsatz der Telemedienange-
bote, dass eine zeitgemäße Gestaltung gewählt werden soll, die somit 
auch technologische Entwicklungen berücksichtigt. 

Absatz 4 Satz 1 enthält eine weitere Änderung, die im Interesse der Be-
lange von Menschen mit Behinderungen erfolgt, indem auch die Porta-
le von ARD, ZDF und Deutschlandradio möglichst barrierefrei gestaltet 
werden sollen. Satz 2 ermöglicht den Rundfunkanstalten, öffentlich-recht-
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liche Telemedien auch außerhalb des eigenen Portals der jeweiligen 
Rundfunkanstalt anzubieten. Dies soll jedoch nicht uneingeschränkt er-
folgen, sondern nur, soweit dies zur Erreichung der Zielgruppe aus jour-
nalistisch-redaktionellen Gründen geboten ist. Diese Einschränkung ist 
geboten, weil bei einem Angebot öffentlich-rechtlicher Telemedien au-
ßerhalb des eigenen Portals rechtliche, technologische und inhaltliche 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind, die maßgeblich von ei-
nem anderen (kommerziellen) Plattformanbieter bestimmt werden. Aus 
diesem Grund wird für diese Angebotsform eine besondere Begründung 
im jeweiligen Telemedienkonzept gefordert (vergleiche Neuregelung in 
§ 11 f Abs. 1 Satz 3). Nach Satz 3 sollen die Rundfunkanstalten auch 
auf Inhalte verlinken, die Einrichtungen der Wissenschaft und Kultur 
anbieten und die aus journalistisch-redaktionellen Gründen für die Te-
lemedienangebote geeignet sind. Diese Regelung beruht inhaltlich auf 
der grundlegenden öffentlich-rechtlichen Auftragsdefinition des § 11 und 
entspricht damit in besonderer Weise dem Wesen des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks als Kulturgut und seinem Kulturauftrag. In Verbindung 
mit den bereits bestehenden Regelungen der §§ 11, 11 d Abs. 3 Satz 1 
trägt die Neuregelung auch dazu bei, durch die Telemedienangebote al-
len Bevölkerungsgruppen eine verbesserte Teilhabe an der Informations-
gesellschaft zu ermöglichen und Orientierungshilfe anzubieten. Durch 
die gegenüber den linearen Angebotsformen Hörfunk und Fernsehen 
erweiterten Gestaltungsoptionen, die den Rundfunkanstalten bei den 
nonlinearen Telemedienangeboten zur Verfügung stehen, ist es in viel-
fältiger und kostengünstiger Weise möglich, wissenschaftliche und kul-
turelle Inhalte im jeweiligen Telemedienangebot bereits durch das Mittel 
der Verlinkung zu berücksichtigen. Der Auftrag der Rundfunkanstalten 
wird durch Satz 3 dahin gehend erweitert, dass sie auf die genannten 
Angebote verlinken sollen, ohne dass dadurch erwartet wird, dass sie 
solche Inhalte selbst herstellen. Als Einrichtungen im Sinne der Rege-
lung kommen insbesondere öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel 
Universitäten und Hochschulen, Forschungsinstitute, Museen, Theater, 
Bibliotheken und Stiftungen in Betracht. 

Absatz 5 führt diejenigen Inhalte auf, die in den Telemedienangeboten 
nicht zulässig sind. Das Verbot von Werbung und Sponsoring in den Te-
lemedienangeboten nach Nummer 1 besteht fort. Das in Nummer 2 ge-
regelte Verbot erfasst diejenigen Werke, die nicht infolge der Neurege-
lung des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 auf Abruf bereitgestellt werden dürfen. 
Damit erfolgt eine inhaltliche Begrenzung des öffentlich-rechtlichen Te-
lemedienangebots, die auch zukünftig das Angebot auf Abruf von außer-
europäischen Filmen und Fernsehserien ausschließt. Eine flächende-
ckende lokale Berichterstattung ist nach Nummer 3 zum Schutz lokaler 
Zeitungen weiterhin nicht zulässig. Der Katalog nicht zulässiger Tele-
medienangebote nach Nummer 4 umfasst schließlich die in der Anlage 
zum Rundfunkstaatsvertrag aufgeführten Angebotsformen (Negativliste).

Mit Absatz 6 wird klargestellt, dass die Rundfunkanstalten für die Einhal-
tung des Verbots von Werbung und Sponsoring auch dann Rechnung 
zu tragen haben, wenn sie Telemedien außerhalb des jeweils einge-
richteten eigenen Portals anbieten. Auch in diesem Fall dürfen sie kei-
ne Einnahmen durch Werbung und Sponsoring erzielen, was deswegen 
ausdrücklich erwähnt wird, weil in den von Dritten betriebenen (kommer-
ziellen) Plattformen grundsätzlich Werbung und Sponsoring stattfindet.

Absatz 7 trifft eine Neuregelung zur Frage der Presseähnlichkeit öffent-
lich-rechtlicher Telemedienangebote. Satz 1 verwendet die Definition 
des § 2 Abs. 2 Nr. 19. Bezugspunkt für die Anforderung des Absatzes 7 
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ist daher das jeweilige nach § 11 f Abs. 4 genehmigte Telemedienange-
bot. Insofern erstreckt sich die Regelungswirkung des Absatzes 7 auch 
auf die in Absatz 4 Satz 2 und in Absatz 6 genannte Verbreitung von 
Telemedien außerhalb des von den Rundfunkanstalten jeweils einge-
richteten eigenen Portals ("Social Media"). Nicht ausgeschlossen sind 
dadurch auf diesem Verbreitungsweg jedoch solche Inhalte, deren we-
sentlicher Zweck es ist, den Nutzer zu den jeweils eigenen Portalen der 
Rundfunkanstalten zu lenken ("Teaser"). Durch Satz 2 wird Satz 1 dahin 
gehend präzisiert, dass bei der Gestaltung der Telemedienangebote der 
Schwerpunkt in Bewegtbild oder Ton zu setzen ist. Die Formulierung "Be-
wegtbild oder Ton" umfasst sowohl Telemedien, die beide der genann-
ten Gestaltungselemente enthalten, als auch solche, die nur eines der 
beiden Gestaltungselemente aufweisen. Damit werden alle Telemedien 
erfasst, die den typischen Sendungen des linearen Rundfunks entspre-
chen. Mit dem zweiten Halbsatz des Satzes 2 wird zusätzlich verdeut-
licht, dass in den Telemedienangeboten das Gestaltungselement Text 
nicht in den Vordergrund gestellt werden darf. Je deutlicher Bewegtbild 
oder Ton den gestalterischen Schwerpunkt des jeweiligen Telemedien-
angebots darstellen, desto weniger ist davon auszugehen, dass Text 
im Vordergrund steht. Die in Satz 3 genannten Inhalte von Telemedien 
bleiben unberührt. Das bedeutet, dass eine Gestaltung dieser Inhalte in 
Form von Text oder Bild bei der Beurteilung der Schwerpunktsetzung 
nach Satz 2 außer Betracht bleibt. Unter dem Begriff "Schlagzeile" ist in 
der Regel eine einzelne Aussage zu verstehen. Bei den Begriffen "un-
terstützen, begleiten und aktualisieren" handelt es sich um alternative 
Tatbestandsmerkmale, von denen zumindest eines vorliegen muss. Die 
in Satz 4 genannten Telemedien beziehen sich auf Inhalte, bei denen 
ein inhaltlicher und zeitlicher Bezug zu einer Sendung besteht. Auch bei 
diesen Telemedien bleibt daher eine Gestaltung dieser Inhalte in Form 
von Text oder Bild bei der Beurteilung der Schwerpunktsetzung nach 
Satz 2 außer Betracht. In Bezug auf die in Satz 4 genannten Teleme-
dien wird durch Satz 5 klargestellt, dass eine Einbindung von Bewegt-
bild oder Ton nach Möglichkeit erfolgen soll. Die Vorschrift unterstützt 
das Normziel von Satz 2 und stellt damit klar, dass das Vorhandensein 
von Bewegtbild oder Ton insoweit bei der Beurteilung der Schwerpunkt-
setzung zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus werden die Rundfunk-
anstalten angehalten, auch unter Berücksichtigung der Regelung des 
Satzes 4 Bewegtbild und Ton in den Telemedien einzubinden, wenn für 
diese Art der Gestaltung eine Möglichkeit besteht. Dies ist unter journa-
listisch-redaktionellen Aspekten zu beurteilen (§ 2 Abs. 2 Nr. 19). Satz 
6 gibt den Beteiligten eine von ihnen einzurichtende Schlichtungsstel-
le auf, die autonom zu gestalten ist. Hierdurch sollen Auslegungsfragen 
zur Regelung des Absatzes 7 geklärt und nach Möglichkeit Rechtsstrei-
tigkeiten vermieden werden, wenn die Auslegung der genannten Vor-
schriften zu Streitfällen führt. 

Zu Nummer 5 

Die in § 11 e Abs. 1 Satz 1 erwähnten Satzungen oder Richtlinien sind 
von den Rundfunkanstalten zur näheren Durchführung des Auftrags so-
wie für das Verfahren zur Erstellung von Konzepten für Telemedienange-
bote und darüber hinaus für das Verfahren für neue Telemedienangebote 
oder deren wesentliche Änderungen zu erlassen. Durch die Neufassung 
des Satzes 1 erfolgt eine sprachliche Anpassung an die in § 2 Abs. 2 
Nr. 19 neu eingefügte Definition. Anstelle des bisherigen Begriffs "Ange-
botskonzepte" wird nunmehr von "Konzepten für Telemedienangebote" 
gesprochen. Durch die neu eingefügten Worte "oder wesentliche Ände-
rungen" wird klargestellt, dass nicht jegliche (geringfügige) Abweichung 
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von einem bestehenden Konzept Anlass gibt, ein geändertes Konzept 
zu erstellen. Angesichts des erheblichen verfahrensmäßigen Aufwands, 
der für eine Konzepterstellung notwendig ist und angesichts der dyna-
mischen Entwicklung der im Internet angebotenen Telemedienangebo-
te wäre eine solche Anforderung unverhältnismäßig. Die Änderung in 
Satz 3 sieht vor, dass die Satzungen oder Richtlinien nicht mehr wie bis-
her in den amtlichen Verkündungsblättern zu veröffentlichen sind, son-
dern im Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt. Diese Form der 
Veröffentlichung erfolgt im Interesse größerer Transparenz, denn es ist 
davon auszugehen, dass eine an den Satzungen oder Richtlinien einer 
Rundfunkanstalt interessierte Person diese Satzungen oder Richtlinien 
in erster Linie im Internetauftritt der betreffenden Rundfunkanstalt su-
chen wird. Darüber hinaus stellt dies eine Entbürokratisierung gegen-
über dem bisherigen Verfahren dar.

In Absatz 2 Satz 1 erfolgt durch die Streichung der Datumsangabe eine 
redaktionelle Anpassung.

Neu angefügt wird in Absatz 3 der Satz 2, der sich auf die Protokoller-
klärung aller Länder zu § 11 d Abs. 2 bezieht. In dieser setzen sich die 
Länder erneut dafür ein, dass zwischen den Unternehmen der Film- und 
Medienproduktionswirtschaft einerseits sowie den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem Zweiten Deut-
schen Fernsehen andererseits faire Vertragsbedingungen vereinbart 
und eingehalten werden. Die inhaltliche Gestaltung der Vertragsbedin-
gungen obliegt weiterhin den vorstehend erwähnten Beteiligten. Indem 
die in den Protokollerklärungen genannten inhaltlichen Ziele zukünftig 
ausdrücklich in die Geschäftsberichte einzubeziehen sind, wird gene-
rell die Transparenz über den jeweils erreichten Stand der Vertragsbe-
dingungen verbessert. Zudem wird für die Länder eine aktuelle und zu-
verlässige Kenntnis sichergestellt, inwieweit von den Rundfunkanstalten 
dem Inhalt der Protokollerklärungen Rechnung getragen wurde (bzgl. 
der Protokollerklärung aller Länder zu § 11 d Abs. 2 ist auf die Umset-
zung durch die Entscheidung der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten vom 25. Juli 2018 zu verweisen).  

Zu Nummer 6

Die Überschrift des § 11 f wird redaktionell angepasst durch die Strei-
chung der Wörter "sowie neue oder veränderte Telemedien".

In Absatz 1 Satz 1 wird zunächst klargestellt, dass sich die Telemedien-
konzepte auf die von den Rundfunkanstalten "geplanten Telemedien-
angebote nach § 11 d" beziehen. Gegenstand der Telemedienkonzep-
te ist daher der Regelungsgehalt des § 11 d, und zwar im Stadium der 
Planung. Unverändert zur bisherigen Rechtslage sind Zielgruppe, Inhalt, 
Ausrichtung und Verweildauer zu beschreiben. Zusätzlicher Gegenstand 
der Telemedienkonzepte ist die geplante Verwendung der internetspe-
zifischen Gestaltungsmittel, da insoweit eine erhebliche technologische 
und inhaltliche Bandbreite möglich und daher eine konzeptionelle Kon-
kretisierung erforderlich ist. Durch Satz 2 wird geregelt, dass ungeach-
tet der Streichung der bisherigen sogenannten "Sieben-Tage-Regelung" 
in § 11 d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 für die Telemedienangebote auch weiter-
hin ein Konzept für die Verweildauer vorhanden sein muss. Dieses hat 
angebotsabhängig differenzierte Befristungen für die Verweildauer vor-
zusehen mit Ausnahme der Archive nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, die 
(wie schon bisher) unbefristet zulässig sind. Es ist Gegenstand der Pro-
grammautonomie der Rundfunkanstalten, die für die Befristungen maß-
geblichen Kriterien abzuwägen, wobei unter anderem das Nutzerinteres-
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se, der Kostenaufwand sowie technologische Bedingungen in Betracht 
zu ziehen und das Vorhandensein oder die Beschaffungsmöglichkeiten 
notwendiger Nutzungsrechte zu beachten sind. Satz 3 betrifft den Fall, 
dass öffentlich-rechtliche Telemedien auch außerhalb des eigenen Por-
tals der jeweiligen Rundfunkanstalt angeboten werden sollen. Das je-
weilige Telemedienkonzept muss für diese Angebotsform eine journa-
listisch-redaktionelle Begründung enthalten (vergleiche Neuregelung in 
§ 11 d Abs. 4 Satz 2). Nach Satz 4 sind insoweit darüber hinaus Angaben 
zu Maßnahmen zu machen, die die Berücksichtigung des Jugendme-
dienschutzes, des Datenschutzes und die Einhaltung des § 11 d Abs. 6 
Satz 1 beschreiben. Die mit diesen Tatbeständen verbundenen Maßnah-
men sollen Gegenstand des Telemedienkonzepts sein, da bei einem An-
gebot öffentlich-rechtlicher Telemedien außerhalb des eigenen Portals 
rechtliche, technologische und inhaltliche Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen sind, die maßgeblich von einem anderen (kommerziellen) 
Anbieter bestimmt werden. Es ist erforderlich, dass solche Rahmenbe-
dingungen in den Telemedienkonzepten dargelegt und die daraus für den 
Nutzer und das Telemedienangebot zu erwartenden Folgen aufgezeigt 
und abgewogen werden. Insbesondere gilt dies für die aus Nutzersicht 
sensiblen Themen des Jugendmedienschutzes und des Datenschutzes. 
Öffentlich-rechtliche Telemedien können außerhalb des eigenen Portals 
in einem Umfeld verfügbar werden, das Werbung und Sponsoring auf-
weist, denn es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Werbung und 
Sponsoring durch den jeweiligen kommerziellen Plattformanbieter ein-
gesetzt werden. Da jedoch in den öffentlich-rechtlichen Telemedienange-
boten Werbung und Sponsoring nicht zulässig sind (§ 11 d Abs. 5 Nr. 1), 
ist in den Telemedienkonzepten auch darauf einzugehen, in welcher 
Weise der Einhaltung des § 11 d Abs. 5 Nr. 1 Rechnung getragen wird. 
Dies erfolgt rechtstechnisch durch den Verweis auf § 11 d Abs. 6 Satz 1. 

In Absatz 2 Satz 1 erfolgt eine redaktionelle Anpassung.

Absatz 3 Satz 1 fordert für die Satzungen oder Richtlinien, dass die Rund-
funkanstalten übereinstimmende Kriterien festlegen, in welchen Fällen 
ein neues Telemedienangebot oder eine wesentliche Änderung eines Te-
lemedienangebots vorliegt. Eingefügt wird in diesem Satz das Wort "we-
sentliche". Insoweit gilt, wie bereits zur Neuregelung des § 11 e Abs. 1 
Satz 1 ausgeführt, dass nicht jede Abweichung von einem bestehenden 
Konzept Anlass gibt, ein geändertes Konzept zu erstellen. Angesichts 
des erheblichen Aufwands, der für eine Konzepterstellung notwendig ist, 
und angesichts der dynamischen Entwicklung der im Internet angebote-
nen Telemedienangebote wäre eine solche Anforderung unverhältnismä-
ßig. An die Rundfunkanstalten wird die Erwartung gerichtet, dass sie in-
soweit übereinstimmende Kriterien einhalten. Der bisherige Satzteil "die 
sie in jedem Einzelfall bei der Entscheidung der Frage anzuwenden ha-
ben", ist entbehrlich und kann gestrichen werden, da die einzelfallbezo-
gene Anforderung sich bereits aus § 11 e Abs. 1 Satz 1 ergibt. Satz 2 er-
läutert, dass eine wesentliche Änderung insbesondere vorliegt, wenn die 
inhaltliche Gesamtausrichtung des Telemedienangebots oder die ange-
strebte Zielgruppe verändert wird. Satz 3 stellt schließlich klar, dass sich 
das in den nachfolgenden Absätzen 4 bis 7 beschriebene Verfahren zur 
Erstellung eines Konzepts für ein Telemedienangebot im Falle einer we-
sentlichen Änderung allein auf die Abweichungen von den bisher veröf-
fentlichten Telemedienkonzepten bezieht. Damit wird der Bestand des 
jeweiligen Telemedienkonzepts gewahrt. Der hohe Aufwand eines Ver-
fahrens nach den Absätzen 4 bis 7 beschränkt sich somit auf die wesent-
liche Änderung. Dies ist nicht nur aus Gründen der Verfahrensökonomie 
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geboten, sondern erhöht auch die Transparenz, da sich die Prüfung ziel-
gerichtet auf einen bestimmten Bearbeitungsgegenstand konzentriert. 

Absatz 4 Satz 1 und 2 enthält redaktionelle Anpassungen an die in den 
vorstehenden Nummern neu eingeführten Begrifflichkeiten "Telemedien-
angebot" und "wesentliche Änderung". Satz 3 erweitert die Betrachtung 
der von dem geplanten neuen oder dem wesentlich zu ändernden Tele-
medienangebot ausgehenden marktlichen Auswirkungen "auf alle rele-
vanten Märkte". Damit wird klargestellt, dass für die Prüfung horizontale 
und vertikale Märkte einzubeziehen sind, da dies zu einer Gesamtbe-
wertung der marktlichen Auswirkungen erforderlich ist. Gestrichen wird 
der bisherige Satz 4, der vorsah, dass auch der Zeitraum darzulegen 
sei, innerhalb dessen das Angebot stattfindet. Diese Regelung hat sich 
als entbehrlich erwiesen, denn von vornherein befristete Telemedienan-
gebote wurden von den Rundfunkanstalten nicht angeboten.

Absatz 5 Satz 1 und Satz 4 sowie Absatz 6 Satz 1 und 2 enthalten Fol-
geänderungen redaktioneller Art.

Absatz 7 Satz 2 schreibt weiterhin vor, dass nach Abschluss des nach 
den Absätzen 5 und 6 durchgeführten Verfahrens eine Prüfung der für 
die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde erfolgt. Bisher war anschließend 
eine Veröffentlichung der Beschreibung des neuen oder veränderten Te-
lemedienangebots in den amtlichen Verkündungsblättern vorgesehen. 
Zukünftig hat die Veröffentlichung der Beschreibung im Internetauftritt 
der jeweiligen Rundfunkanstalt zu erfolgen. In den amtlichen Verkün-
dungsblättern ist auf die Veröffentlichung hinzuweisen. Dadurch wird 
weiterhin die amtliche Prüfung zeitlich vor der Veröffentlichung gewähr-
leistet. Die Transparenz wird durch die Neuregelung erhöht, denn es 
ist davon auszugehen, dass eine an einem Telemedienkonzept einer 
Rundfunkanstalt interessierte Person dieses in erster Linie im Internet-
auftritt der betreffenden Rundfunkanstalt aufsuchen wird. Darüber hin-
aus stellt diese Regelung eine Entbürokratisierung gegenüber dem bis-
herigen Verfahren dar.

Zu Nummer 7

Die Übergangsbestimmung stellt klar, dass die am Tag des Inkrafttretens 
des Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags veröffent-
lichten Telemedienkonzepte unberührt bleiben. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass diese bestehenden Telemedienangebote keinem erneuten 
Verfahren nach § 11 f unterzogen werden müssen. Es ist nach dem In-
krafttreten dieses Staatsvertrages von der jeweiligen Rundfunkanstalt in 
eigener Verantwortung zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie neue 
oder wesentlich geänderte Telemedienangebote nach Maßgabe eines 
neuen oder geänderten Konzepts anbietet.

Zu Nummer 8

In der Anlage erfolgt in den Listennummern 1, 3, 4, und 6 jeweils eine 
redaktionelle Anpassung an eine zeitgemäße Begrifflichkeit. In der Lis-
tennummer 6 wird darüber hinaus der bisherige Begriff "ohne Sendungs-
bezug" durch die Neuformulierung "ohne Bezug zu Sendungen" ersetzt.

In der Listennummer 12 bleibt die Vorschrift bestehen, wonach Verlin-
kungen ohne redaktionelle Prüfungen unzulässig sind. Verlinkungen, die 
unmittelbar zu Kaufaufforderungen führen, bleiben ebenfalls unzuläs-
sig. Insoweit ausgenommen werden jedoch eigene audiovisuelle Inhalte 
kommerzieller Tochtergesellschaften. Das bisher ausnahmslose Verbot 
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hatte zur Folge, dass die eigenen audiovisuellen Inhalte kommerzieller 
Tochtergesellschaften (zum Beispiel ein DVD-Angebot von Fernsehse-
rien) durch den jeweiligen Interessenten nur über die Inanspruchnahme 
von kommerziellen Drittanbietern zu erreichen war.

In der Listennummer 13 erfolgt eine Änderung bezüglich des Musikdown-
loads von kommerziellen Fremdproduktionen. Zukünftig ist ein solcher 
Musikdownload dann möglich, wenn es sich um ein zeitlich befristetes 
aktionsbezogenes Angebot von Musiktiteln handelt.

In den Listennummern 14, 15 und 17 wird der bisherige Begriff "ohne 
Sendungsbezug" durch die Neuformulierung "ohne Bezug zu Sendun-
gen" ersetzt.

In der Listennummer 16 wird der bisherige Begriff "sendungsbezoge-
ne" durch die Neuformulierung "ohne Bezug zu einer Sendung" ersetzt.

II. 
Begründung zu Artikel 2 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

Artikel 2 enthält die Bestimmungen zur Kündigung, über das Inkrafttre-
ten und zur Neubekanntmachung des Staatsvertrags.

In Absatz 1 wird klargestellt, dass der im vorstehenden Artikel 1 geän-
derte Rundfunkstaatsvertrag nach den dort geltenden Kündigungsbe-
stimmungen gekündigt werden kann. Der Rundfunkstaatsvertrag behält 
durch diesen Staatsvertrag weiterhin seine Selbstständigkeit. Deshalb 
ist in Artikel 2 dieses Staatsvertrags eine gesonderte Kündigung nicht 
vorgesehen.

Absatz 2 Satz 1 bestimmt das Inkrafttreten des Artikels 1 dieses Staats-
vertrags zum 1. Mai 2019. Satz 2 ordnet an, dass dieser Staatsvertrag 
gegenstandslos wird, wenn bis zum 30. April 2019 nicht alle Ratifikati-
onsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz hinterlegt sind. Der Rundfunkstaatsvertrag behält dann 
in der bisherigen Fassung seine Gültigkeit.

Absatz 3 bestimmt, dass die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden den 
Ländern durch die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsiden-
tenkonferenz mitgeteilt wird.

Absatz 4 gewährt den Staatsvertragsländern die Möglichkeit, den durch 
diesen Staatsvertrag geänderten Rundfunkstaatsvertrag in den nunmehr 
gültigen Fassungen bekannt zu machen. Eine Verpflichtung zur Neube-
kanntmachung besteht nicht.
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